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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.2012

Norm

WettbG §12

Rechtssatz

Gegenstand und Zweck einer Hausdurchsuchung ergeben sich jeweils aus der betre enden richterlichen Anordnung.

Diese grenzt die Möglichkeiten und Ermächtigung der Bundeswettbewerbsbehörde ab.

Entscheidungstexte

16 Ok 2/12

Entscheidungstext OGH 06.06.2012 16 Ok 2/12

Beisatz: Daraus ergibt sich auch der Umfang der möglichen Verwertung von Unterlagen. (T1)

Veröff: SZ 2012/62
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